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DER BURGERMEISTER
STAOT WASSENBERG

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr:
BvIFBL/07Ll2o2o

Datum:
24.06.2020

Auskunft erteilt:
Schmitz Annika

E rfa sse r:

öffentlichkeitstatus:
öffentlich

TOP:

Übertragung der Ermächtigung zur Auftragsvergabe in sachen Digitalpakt
NRW auf den Bürgermeister

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Wassenbe 25.05.2020 N

Beschlussvorschlas:
Der Rat überträgt die Ermächtigung zur Auftragsvergabe in sämtlichen
Auftragsa ngelegen heiten zur Herstellung der lr-Grundinfrastruktur sowie der weiteren
Module aus dem Digitalpakt NRW in Wassenberg auf den Bürgermeister.
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Sachverhalt;
Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die mangelhafte digitale Ausstattung der
Schulen, und der Druck diesen Mangel zeitnah zu beheben, deutlich geworden. Hierzu zählt
vor allem die zwingend notwendige lT-G ru ndinfrastru ktu r, welche noch nicht an allen

Schulen im Stadtgebiet im erforderlichen Maße vorhanden ist. Auch weitere Maßnahmen

sollen im Hinblick auf das bevorstehende Schul.jahr 2020/202L umgesetzt werden, um den
ggfs. durch die andauernde Corona-Pandemie noch weiteren notwendigen Mix aus Lernen

auf Distanz und Präsenzunterricht besser gerecht werden zu können bzw. die
Vora ussetzungen hierfür zu schaffen.

Daher soll daher der Zeitraum der Sommerferien 2020 dazu genutzt werden, um unter
anderem bauliche Maßnahmen zur Herstellung der IT-Grundinfrastruktur durchzuführen. Die
beschleunigte Umsetzung der Herstellung der G ru ndversorgu ngsleitu ngen erfolgt unter
anderem aufgrund der in den Grundschulen Myhl und Orsbeck zur lnstallation einer
Spracha larm ie ru ngsa n lage durchzuführenden umfangreichen Baumaßnahmen bis in jeden
Klassenraum. Die notwendigen lT-lnsta llation en könnten somit effizient parallel
durchgefü h rt werden.

Uber den Umfang der durchgeführten Arbeiten wird in der nächsten Ratssitzung
abschließend informiert.
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CDU CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS

Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg

!.p.-u:El!$pr:!o!rro!0et§!-25-?7_14]!{-9_Yvac$-!i'[3

Bürgermeister d6r Stadt Wassenberg

Geschäflsstelle: Rahaus Zmmer
Tefetun:02432 14500 74

intemet:

Roermonder Sh.2$27
41849 Wassenberg

26.05.2020

Antrag zur Verbosserung der Verkehrssituation in der Wassenberger lnnenstadt

Sehr geehrter Hen Bürgermeister,

die CDu-Fraktion beantragt, folgende Antäge im Rat zu beschließen:

Die ursprürglich für den Zeitpunkt nach Fertigstellung des ll. Bauabschnitts Graf-
Gerhard-Straße beabsichtigte Beaufbagung des Planungsbüros MWM, Aachen, zur
Erstellung eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts flir die Wassenberg€r Kemstadt ist
vorzuziehen; der Auftrag ist unverzüglich zu erleilen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, ein nahmobilitätsfreundliches Gesamtkonzept
vorzulegen und sich um die Mitglledsciafl in der Arbeitsgemeinschaft fuf§änger-
und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. zu bow€rb6n.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein€ Verkehrszählung in den Bereich€n An der
Haag/Forster Weg vor dem Hintergrurd vozunehmen, die Verkehrsführung in
diesem Bereich €inzuschränken und entsprechende Maßnahmen
(Einbahnstraßenregelung) mit dem Kreisstraßenverkehrsamt abzustimmen.

4. Die Venvaltung wird beauflragt, im Kreuzungsbereich der Rurklstraß€/lnnenstadt in
Richtung L117 eine eigene Linksabbiegespur, ggf. auf Kosten der Stadt,
einzurichton, so dass der aus d€r lnnenstadt kommende Verkehr zweispurlg
abfließen kann.

1

fr!&don§ro,rtand: VoEitsender
Marcal Maurca
Schleldltr.8. 11
{18it9 Wasranb.rE
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Reiner P"tcrs
Laistenwet 14
418i19 Wassenbe.g
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Begründung:

Zu 1,

Durch die Fertigstellung der 8 221n und die damit einhergehende Umgestaltung und

Verkehrsberuhigung der Graf-Gerhard-Straße besteht nunmehr endlich die Möglichkeil, die

Wassenberger Kemstradt verkehrlich zu entlasten. Hierfür ist nach unserer Auf{assung dringend ein

ganzheitliches Konzept zur zukünftigen Verkehrslenkung erforderlich, um die in den letzten

Jahrzehnten stark betroffenen Anwohner von Durchgangsverkehr zu enflasten.

Nach Auffassung der CDU-Fraktion ist die von der Verualtung nach Fertigslellung des
ll. Bauabschnitts der Graf-Gerhard-Straße beabsichtigte Erstellung eines

Verkehrs(lenkungs)konzepts jedoch vorzuziehen und eine Gutachtenerstellung unvezüglich zu

beaufiragen, damit dieses zeitnah nach Abschluss der dezeit laufenden Ausbauarbeiten umges€tzt

werden kann,

Zu2.

Zur Verkehrsentlastung gehört auch ein nahmobilitätsfreundliches Gesamtkonzept, um die

Attraktivität für Fußgänger und Fahnadfahrer im Stadtgebiet weiter zu Eteigem. Da die Erarbeitung
eines solchen Konzepts Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der fubeitsgemeinschaft fufuärger-
und fahnadfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e-V. (AGFS) ist, soll die Verwaltung

mit seiner Erstellung beauffragt werden.

Die CDU-Fraklion unterstützt damit ausdrücklicfi den Antrag der Fraklion Bündnis 90/Die Grünen
vom 19.12.2O19, sich um eine Mitgliedschaft in der AGFS zu beweöen.

Zu 3. und 4.

Die Straßen An der Haag/Forster Weg leiden seit Jahren unter slarkem Durchgangsverkehr. So

fließt ein Großteil des von der Burgstraße und der Roermonder Straße kommenden Verkehrs über
die Straßen An der Haag und Forster Weg in Richtung Kreisverkehr L 117 ab.

Die hiervon betroffenen Anwohner sind dabei täglich erheblichen Lärm- und Emissionsbelastungen
ausgeseEt. lnfolge der deneitrgen Spem:ng der Graf-Gerhar+Straße ist der Forster Weg darüber
hinaus zunehmend auch mit stadteinwärts fließendem Verkehr belastet, was zu einem Aufkommen
von bis zu 2.000 Fahaeugen (zunehmend auch LKW) führl. Ferner ist von den Anwohnem
vermehrt ein gefährdendes Fahrverhalten dahingehend fesEustellen, dass bei Begegnungsverkehr

der Bürgersteig als Ausweichfläche genutzt und damit Fufuänger gefährdet werden.

Ziel einer kurzfristig umzusetzenden Verkehrslenkung sollte es sein, den von der Burgstraße und

der Roermonder Straße kommenden Verkehr über die Rurtalstraße det L'117 zuztrlühren und damit
den zwischenzeitlich verkehrsberuhigt ausgebauten Bereich des Forster Weges zu entlasten.

-2-

lm Hinblick auf die bevorstehende Eröffnung der Kindertagesstätte Forster Weg ist mit einem
Verkehrsaufkommen von weiteren bis zu 400 Fahrten täglich zu rechnen.



Nach Auffassung der CDU-Fraktion könnte dieses z,el durch Anordnung einer
Einbahnstraßenregelung im Bereich der Straße An der Haag eneicht werden, indem für diese
Straße lediglich noch eine Befahrung vom Forster Weg bzw. Patersgraben kommend zugelassen
wird.

Gleichzeitig müssen jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um die Verkehrsführung über die
Rurtalstraße auf die L 117 zu verbessem. Derzeit stellt sich die Situation dergestalt dar, dass für
alle drei Fahrtrlchtungen nur eine Fahrspur gegeben ist. Dies führt g€rade zu den
Hauptverkohrszeiten zu Rückstau und Wartezeiten von mehreren Ampelphasen, was wiederum die
Umgehung des Kreuzungsbereichs und die Nutzung der ",Abküzung" über die Straßen An der Haag
und Forster Weg zur L 117 begünstigt.

Sofern der Landesbetrieb Straßenbau NRW hiezu keine Kostenübernehme zusagt, soll die
bauliche Maßnahme der Einrichtung einer eigenen Linksabbiegerspur auf Kosten der Stadt
erfolgen.

Mit freu Grüßen

M
F
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Krappen, lrmhild, Parkstr. 84, Wassenberg
Schröder, Marc, Parkstr. 16, Wassenberg
Serode, Joachim, Parkstr. 88, Wassenberg

An den

Rat der Stadt Wassenberg
Roermonder Str. 25 - 27

Wir bitten um schriftliche Mitteilung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

41849 Wassenberg, den 05.06.2020

t Wassenberg

0 8, Juni 2020

41849 Wassenberg

Betr.: Anträge gem. § 24 GO NRW, hier: Sachstandsbericht und weiterer Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18.12.2019 haben wir gem. § 24 GO NRW Anträge zum Schwerlastverkehr Parkstraße gestellt.
Bürgermeister Winkens beantwortete dieses Schreiben lediglich mit der Bekanntgabe dieser Anträge
am 19.12.2019 unter Tagungsordnungspunkt ,,Mitteilungen des Bürgermeisters" an den Rat der
Stadt Wassenberg. Seit dieser Zeit ist keine Befassung mit diesen Anträgen (2. B. Verweis an
Fachausschüsse/Haupt- und Finanzausschuß usw., usf.) feststellbar.

Aus § 24 Abs. 1 GO NRW folgt eindeutig ein Anspruch der Antragsteller auf Bescheidung. Der Rat der
Stadt ist also verpflichtet, sich mit der Ein8abe bzw. Anträgen innerhalb der nächsten 3 Ratssitzungen
zu befassen, eine EntscheidunB zu fällen und dies den Antragstellern mitzuteilen. Mittlerweile fanden
bereits 4 Ratssitzungen statt.

Deshalb stellen wir an den Rat der Stadt Wassenberg folgende Anträge

1. Vorlage/Erstellung eines Sachstandsberichts. Warum werden dem Rat der Stadt dle Anträge
vom 19.12.2019 nicht zur Entscheidung vorgelegt? Die Herren Winkens und Darius haben
bereits gegen die GO NRW verstoßen.

2. Beauftragung eines neutralen Sachverständigen durch die Stadt Wassenberg zur
Begutachtung der Parkstraße, ob die Parkstraße für den Schwerlastverkehr geeignet ist.
Bisher haben die Herren Winkens und Darius jegliche Einsichtnahme der Planungs- und
Ausführungsunterlagen zur damaligen Baumaßnahme Parkstraße 79981L999 blockiert,
verhindert bzw. verweigert, obwohl wir als Anlieger diese Baumaßnahme mit bezahlt haben.

1. l/r-,p7-o,-

b*n k
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He rmann ihissen
Sladtveacdneler

z\r/rhar §allv. ahra§ämiä.riar 8ü rg.rmCal.r
lambertusstraße 44
41849 Wassenberg
thissen.h@web.de

nachrlchtllch
tändrät

BürBermeaster

Manfred Winkens
Stadtve rrva lt u ng

Wässenberg den 6. Juni 2020

b

adi Wassenberg

0 9, luni 2020 Z
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F.age einet §tadtverordneteo an den Bürge.rneistGr tcm. § 19 Geschäftsorürutg ftia den Rat und die Aur-
!rh{r!§!
hier; Kennzelchnung vo n \crkehrstechnirch eingerichteten Bodenschuelle n auf der sandstraße

Sehr Bee hrte r gürgermeßter Winkens,

auf Grundlage vor § 19 der G€schäftsordnurB für den R t und dieAussdlüsse stelle ich hrermit nrhfolgeF
de Fragen und bitte um schriftlkhe Bearrwortung der FraBen (§ 19 Absätz 1, Sat2 3 GORat).

Am 1. ,ud 2020 befuhr ein 7zjährißer Mann aus den Niederlanden m[ dem Fahrad die sän&träße im
onsteil Birgel€n, aui Richtungobere Heide kommend. in Rictitung uflt€re H€ide. Die straße ist in
dies€ Fahrtrichtunß abschüssig Als der 72jährige üb€ r eine don ve rkehrstechnisch eingerichrete
Bodenschwelle fuhr, kam er m it dem Fährrad zu Fall, Dab€i v€rletzt€ er sich schwer und musste nach
erfolSter notärztlicher Erstversor8un8 mit dem Rettun8shubschrauber der Uni-r0inik in Aa(hen z'J8Eführt
w€rden. Der 72'iähriße Mann aus den Niederlanden erlaE am 3. Juni 2o2o rag seinen verletzungen.

quellei X re ispo lize ibe hö rde H€insberg, p re sseste lle

Am 3 J uli 2018 wurden Sie über Unzulänglichkeiten himicltlich der l(enmeichnun6 der Bode nschwellen auf
der Sandstraße ln Xenmnis eesetzt,

Am 4. Juli 2018 wurde die Önlhhkeit aut vefietern lhres Hauses, dem Strafaerwerkehrsamt, als auch der
Poli€i vor ort besiclttigt. HErbei wurden Maßnahmen besprochen und an Aussicht gestelh, dass die5e tn
FiJrle umgesetzt werde n.

Quelle: E-Mall-Verkeht ah Anla8e anbei



Anlagro

Nach hiesigem Kenntnisständ wude 2018 lediglich der Farbaufrräg der bereits vorhandenen Boden-
markierungen an den Bodenschwellen aufgefrischt. Aosonsten weist der 750 m lange Strpckeoabs€hn|tt
hdiSlkh eine MinimalbeschilderunB auf (\A 274,,2ulässige HöchstSes€hwindißkeit 30 krnlh,, i.V. m. \Z 112
,unebene Fahrbähn").

somlt lst der Ril€kschlus3 2uläss ig, dass weitergehend€, eeeignetere Mäßnahmenr augensche inlich nicht
durchgeführt wurden.

lnsofern stelle ich hiennit nactrfolgende Fragen:

1,

Wann wurde der hier in Rede stehende Vorßang von lhneo evaluien?

2.

Warum wurden geeig.Etere Maßnahmen zur besseren Kennzeicfinurg de rerkehrstechnisch
eirEerichteren Bodenschwellen auf der Sand$raße nicllt umgesetzt?

3.

Kann lhrerseits in Aussictrt eestellt werden, dass hier zeitnah wekergehendere und mhhin
Eeeignetere Maßnahmen veranlasst werden?

Für lhre BemühunSen und lhr Verständnir bedanke ich mich und verbleibe

mrt fre undlichen Grüßen

/0rip'-

I 
Z. B. schwar!-telb e Bodens dtwellen. Belb-rote Warnb arkefl , VZ l0l ,,6efahren stelle., Zrrsatzzd ch en .

ä{*



IVEB DE - Aw: AW: Aw: Haufige Faüsaduoliille auf der Saadstra8e bnps;./,/3c-bap.web.ddmaiVctieor/rnaiVprintqsssioai#CC2C6Ff2j

E FreeMail

AW: AW: AW: Häufige Fahrradunfälle auf der Sandstraße
Yot!
Ani
cc:
Datlrmr

'thbs.n.hrDwrb.dG. <thlrs.n. htB,§rcb.d.>

01..(5.2020 l7:16t31

G.rrdc hit wloder Jemand schter g.rstützt.
llhll abar tchon EuE.tadtand Halfur vor ort $,srgt, bh lch nkht aach noch dahin. abar ib gel.da aincr von d.' unratBtallak m, habe icfr rhn md kurl bef@gt Er .netntE d.s es wied€r ein F€h.rad.rnPalt r.ror. Gb€;qG ht,eä;cr,üiöaät tst ,nomit dlm Hubschrrubcr äbg.hok i€rden rrw.s.

Soll kh ,at2: ngdlanlt qtvra !a dla sädt Wlasenbarg 8ch.rtban, oakr hattcrt dü dnln b!8sarln VorlchEg, Et ftu6' adttmEl etiEc ggändert ryerden, Die Hlgcl rreht roen bei rdchem l*ht!e, sinfuch nursEhr icAwer

I

Hugeln haben.
eine ale Ernail weiteq wo €s sich ataaum geht das wi. vermehrt rhwere F36136rn6,,af an aen

CcsenCct ma aer treleloolia.il AOp

le auf der SandetraBe
O.tum: 06.07.2018, 12:06 Uhr

Setrrgeetrrterf
vr.bn Drnk for di6 adlnatb Rüclün.hü0.

flilryGn'6'n

G.sEncet mit dEr lrlbkom ilail Aoo

;"3ry
l.,l'at* Aty: Hädtgr FbärrüLnr lc luf d.r Srndjtr!3.
D.lralt: 05.07,2018, 7:42 Uhr n,E
s.h.gr.hrt"rJ

ihre E-Mailtt urde zuständigkEltshslbl€r 8n mich weiterSel€het. Hiermit teile ich thoen mit, dass die Onlichkeit
E€stern tusammen mit dem Straße.rverkehrsamt ,ls auch der Polizei vor Ort b€sichtigt wurde. Hierbei wurden
Maßnähmcn besprochen, dh ln Kilrze umgeJlm werd.n.

1von3

Für Rückfrsgen stehe ich lhnen gern zur VerfBung.

06.06-202t, U?:A1



WEB.DE - AW: A![: AW: Häufigo Fahrradun&i]le auf der Saadst'a.l]o bnps:/ßc-bap.web.der'mailslioEvoarUprintj:essioai+Cc2c6F3?j.

Mit fr.undlich!n Gnlßrn

lm Auftr4

-

städtverrraltunt Wassen berB

Roermondersü 25-27

41849 Wassenberg

Fax-: O2/t32 49m 119

lron: lnfozentrab Watsenbert
Geteod.t: Dienst & 3.,luli 201816:05

Eetrelf: WG: Häufige FahrradunElle au f der Saadstraße

Gttend.t: D't€nstat, 3. Juli 2O18 15:16
An: lnfozlntrrle W.ssenbcrt <lliElprdarlanbqg.de>
B{rr€tf: wG: Häufi8e Fah.rdunEtle auf derSandstraße

2votr3

Gcseniet m lt der lehksrorEltjLAul

06.06.2020,0?:07



wEB DE - AW; AW; Aw; Häu68e Fahrradunliillp auf der sandstra0e httF6;lßc-bap.*§b.dcTmailJ6lionrtttaivprihqis.ssioni<HC2c6F32j...

-

raEl{i! t€utlgc Fthrrtduntalle auf der Srn6sEr Be
D.tqm: C3.07.2O18, 15:13 Uhr
An! I!& jpJlÄlErlsrrls

Stadt Wassenberg Der 8ü.gern:€ister Roermondcr StrBge 25-27 41849 lfla§senberq

Sahr g€ahfter He:a wln,(€ns,

seitdem rvia in-Wassenbeag_Birgelen aLIf der sand§tral3e wohnen. haben lrii schon 4 schlrer€ Fahrradunfrilte unmittelbar voruruserEr Haus§lr fi lterla*.

Dle HäiügJGlt r urd€ un! auch .l.rrEh c,en Rettungldle,is: urc ce. l,t,lrel b€t{ugt, rntt d€r^nme.kung dier mrl b.i dlrStadt lflssi|Enb.r! zu meHen,

Garäda tn dja§lm lrhr !,nd aj satt p,ingslln sdron 3 StOd< gai,y!§an.
oar htda lln !'er!.n9!tlcr sonrtlq d." r. Jull. T'ou.60brürr Ertt6 Htfr tEanahmrn, wurdt dta g.3t0r.ta tur§on toadrurer lrerlct , drss rle mlt dam HlbEhrauber abgeholt nr-tde., mug*i,-
Dles war sch.'n der 2. Hut sdrrauberehsata weldrti'wlr rnttirlebt, u.a ,tü g*rI.zl* Fe,sorEn ßtit veraorgt haben"
Grund dla3ar h&rfle.n trnfill. lßt gars kl.. dla Gchladrtc sldrtbrrkalt d.r bclrLn Huggd, wrklE rä 6. drrn Flru.nhlustI1fllOrn.
oicse.kann man bel SonnensdtcLn. d.,rsh dar §chattenblld der Ä,€te ljnd Bt&ter pirt{btt fast gar ntsht sehen. end ro tenirgend'ic andcrs srcRbar gernächt werden, EyU, mit grEllen ,a.kierungsfaAen der pflaste*ierne.

w'r wik€n audr !ch: 9aai6 b{l!,t Ihnen oder son$lgen Mltlrbcltern dcr sbdt w'3ranbar! dle pllbl€rnädk vor ort, barSonnmschain-l/lbIe. iu zahEn.

ffirusse*r'r.uen'
Gesencet mlt der Tpbkom UaU AIo

3von3
O6.M.20U,01 O1



Hermann Th;sien
Staall crordn äsr
rv}ahar stClv- eharnamrlidrar Sargermaislcr

Larnbenussträße 44
41849 W5ssenberB

thisse n.h@web.de

Wastenberg, den 21. luni 2O2O

Bü rBe rm eiste r
Manfred Winkens
StadtverwahunE

frage eines Stadärero.dneten at den gürEe.trpister gpm. § 19 Geschättadnütg für den ßat und de Aus-
schüssc

haer: Kennzeichnung yon verkehrstechnirch eingerichtete n Bodenschwelle n äuf der Sandstraße

Sehr geehner Bilrgermeister Winkens,

auf G.undlage von § 19 der Geschäftsordnu ng für den Rat und die Ausschüsse ste lle tch hErmrt nachfolBe n -

de Fra8e und btte um schriftliche Beantwortung dcr Frage (q 1.9 Absatz 1, Saü 3 GORat).

lm Pressebericht, "lrnmer\ryieder Unfälle auf de r Sandstra ße", ArEelika l-tahn, Rheinrsche Post vom
13.06.2020, wurde narhfolgender Sächverhalt veröffentlicht:

Doss seineteit [Anm. des Uz,: 2078] die Erneuerunq der Bodenmotkiervnq lAnm. des lJz.: Von det Stdt
Äras*nbcrgl bcschlossen wotden 5eiß, die dann ouch 

"dolgte, 
wair" Mdßnahmen seicn [A.,l.m, des Ltz.:

seitens &r StodtWassenbergj nicht ongeordnet worden. Aul Nathlrage beim Stroßerve*ehrsamt Neß es,

tlie Stadt Wassenbelg hdbe selnerreitdie Eneüerung det drcieckigen Morkierungen lür ousreichend
ercEhEt- Dieser Einschätzuog hobe sich dos Straßenverkehßomt nicht angeschlossen. ,Doher ist die Stodt
V'lossnb.rg €neut ang"schri?ben worden, d.utlicher iahtbore Morki€rung"n ao den Schwellen
ctulzutrdgen. Dles ist bisldng fichterfolqt.'

Warum wurde 2O18 der schrirtlichen EinschätzuoB des Sträßenverkehrsamt nict|t gefolgt
und deutlichere Markierungen an den Schwellen aufgetragen?

Fr.ir lhre BernühunSen und lhrVerständnis bedanke ich mich und verbleibe

mrt f re undlichen GrüB€n

ß*

dt Wassenberg

ErE.

lfi!

22, Juni 2020
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Stadt WassenberB I Roermonder Straße 25-27 i 41849 Wassenber8

Herrn
Stadtverord neten
Hermann Thissen
Lambertusstr.44

41849 Wassenberg

STADT WASSENBERG

Der Bürgermeister

24,06.2020

: Telefon / Fax / E-Mail

02432/49OA-3OO

02432/4900-tt9
norbert.schiefke@wassenberg.de
Datum:

Bürgerservice

MO, DO O8:OO - 12:30 & 14:00 - 16:00

Dl 08:00 - 12:30 & 14:00 - 18:00

Ml O8:O0 - 12:30
FR 08:oo - 12:O0

Jeden 2. Samstag im Monat 10:00 - 12:00

i Mein zeichen

sf /327200

!Ansprechpartner/in
Herr Schiefke

jAnschrift/Raum

Roermonder Straße 25-27,

41849 Wassenberg
Raum: 008

öffnungszeiten

MO-FR 08:00 - 12:00

MO. Dl. Oo 14r0o - 16 00

Sehr gee h rter Herr Th issen,

zu lhren Fragen gem. § 19 der Geschäftsord n u ng des Rates und der Ausschüsse aus den

Schriftsätzen vom 06.06.2020 und 21.06.2020 wird wie folgt berichtet:

Zu den Fragen 1. und 2.:

Konten der Stadtkasse

Kreissparkasse Heinsberg Erkelenz
IBAN: DE05 3125 1220 0002 2050 03

Volksbank Mönchengladbach eG
lBßN: DE33 3106 0517 7905 2030 15

Volksbank Heinsberg eG
lBnN: DEl.3 3706 9412 22oo 3270 17

urur ur.uassen berg.de

lr
I lE-

Zum Thema eines tragischen Verkehrsunfalles eines Radfahrers ohne Fremd beteiligu ng an einer

Bodenwelle im Bereich der Sandstraße stellen Sie zunächst 8em. Schriftsatz vom 06.06.2020

folgende Fragen gem. § 19 der Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse an den

8ü rgerm eister:
1. Wann wurde der hier in Rede stehende Vorgang von lhnen evaluiert ?

2. Warum wurden geeiSnetere Maßnahmen zur besseren Kennzeichnung der

verkeh rstech n isch eingerichteten Bodenschwellen auf der Sandstraße nicht umgesetzt ?

3. Kann lhrerseits in Aussicht gestellt werden, dass hier zeitnah weitergehende und mithin

geeignetere Maßnahmen veranlasst werden ?

Bed a uerlicherweise kam es am 01.06.2020 zu einem tragischen Unfall an einer, wie sie

zutreffend ausführen, verkehrstechnisch eingerichteten Bodenschwelle in einem abschüssigen

Bereich der Sandstra ße.



Die Bodenschwellen, die auf langjähriges Drängen und auf Wunsch der Anwohner als

Verkeh rsberu higung bereits vor vielen Jahren auf der Sandstraße installiert worden sind, wie Sie

ebenfalls zutreffend ausführen, gem. Anordnung des Stra ßenverkeh rsa mtes Heinsberg in

Abstimmung mit der Polizei und der Stadt durch Hinweis- und Gefahrenzeichen nach SIVO

gekennzeichnet. Zusätzlich sind die Bodenschwellen mit einer weißen, der Form eines

Gefahrenzeichens entsprechenden, Markierung versehen.
Diese zusätzliche Markierung findet sich seit Jahren an zahlreichen Bodenschwellen im

Stadtgebiet wieder und dient bereits als erweiterter Hinweis auf eine Fah rbah nerhöh u ng. Da die
Anlegung, Ausführung und Beschilderung jeglicher verkeh rsrechtlich e r Maßnahme nach SIVO

der Anordnung durch das SVA Heinsberg (in Abstimmung mit der Polizei und dem
Stra ßen bau lastträger) bedarf bzw. bedurfte, begegnet die Zusatzm arkieru ng ergänzend zu den
Regelvorsch riften der SIVO insofern keinen rechtlichen Bedenken.

lhre Aussage, die Stadt seit am 03.Juli 2018,,über U nzu länglich keiten hinsichtlich der
Kennzeichnung......in Kenntnis gesetzt" worden ist ihre eigene lnterpretation, die nicht der von
lhnen beigefügten Anfrage der Anwohner entspricht, die aus Anlass eines weiteren
Radfahreru nfa lles auf die wechselnden Lichtverhältnisse und des Schattenspiels bei
Sonnenschein des bewaldeten Bereiches aufmerksam machen und anregen, im Sinne einer
Verbesserung,,irgendwie etwas anders sichtbar zu machen".

Zutreffend ist, dass bereits am 04. Juli 2018 mit Vertretern der Stadt, des SVA Heinsberg und der
Polizei eine Ortsbesichtigu ng stattgefunden hat und eine Nachmarkierung an den Bodenwellen
festgelegt wurde, da einige Markierungen durch Verschleiß und Abrieb seit der letzten
Aufbringung schon wieder etwas verblasst waren. Die nach SIVO angeordnete und bereits seit
Jahren bestehende Beschilderung durch Gefahren- und Hinweiszeichen blieb hiervon unberührt,
sodass diese als ausreichend anzusehen ist.
Die Arbeiten zur Nachmarkierung wurde seitens der Stadt beauftragt und lt. Bericht der Stadt
Wassenberg an das SVA Heinsberg am 30.11.2018 ausgeführt bzw. abgeschlossen. Eine

entsprechende Rechnungslegung des beauftragten Unternehmens für die M a rkieru ngsa rbeiten
liegt ebenfa lls vor.

Der von lhnen aus lhrer Sicht,,zulässige Rückschluss, dass weitergehende, geeignetere
Maßnahmen augenscheinlich nicht durchgeführt wurden" kann allenfalls eine subjektive
Einschätzung sein, zu denen die von lhnen vorgeschlagenen weitergehenden, geeigneteren
Maßnahmen wie
. schwarz-gelbe Bodenschwellen
. gelb-rote Warnbaken
. zusätzlich Verkehrszeichen 101 nach SIVO und
. Zusatzzeichen
zu keiner Verbesserung beitragen können, da schwarz-gelbe Bodenschwellen oder gelb-rote
Warnbaken nicht der SIVO entsprechen und so für öffentliche, dauerhaft dem Allgemeinverkehr
dienende Straßen nicht verwendet werden könnten, das Verkehrszeichen 101 nur die
allgemeine Form und Farbe eines Gefa h renzeichens darstellt, während das bereits vorhandene
Zeichen 11.2 konkret und speziell (also weitergehend als Zeichen 101) auf die Gefahr,,unebene
Fa hrbah n/Bodenwellen " hinweist und i.V. mit dem Zeichen ein er G eschwin d igkeitsbegrenzung
auf 30 km/h und über das Zusatzzeichen einer Streckenlänge von 750 m bereits ergänzt wird,



was lhren Vorschlag einer Ergänzung durch weitere Verkehrszeichen oder Einrichtungen obsolet
werden lässt.

Bei Beachtung der ausreichenden Beschilderung, der Einhaltung der auf 30 km/h festgelegten
H öchstgeschwin d igkeit und Tragen eines Fahrradhelmes, sollten i.d.R. schwere Unfälle
vermeidbar sein. Wie auch den Berichten der Unfa llkom m ission zu entnehmen ist, sind die in

den vergangenen Jahren 3 festgehaltenen Unfälle von Radfahrern auf der Sandstraße ohne
Fremdeinwirkung oder Fremdversch u lden passiert. Berücksichtigt man, dass die Sandstraße als

Teil des Radwegenetzes in dieser Zeit von Hunderten Radfahrern benutzt wird/wurde, die
offensichtlich in der Lage sind/waren ihre Fahrweise den örtlichen Verhältnissen und
Besonderheiten anzupassen, bietet der von lhnen erhobene Vorwurf von ,,Unzulänglichkeiten"
wenig Raum.
Ungeachtet dessen wird die Stadt Wassenberg in Zusammenarbeit mit dem SVA Heinsberg und

der Polizei dennoch weiterhin bemüht sein, vorbeugend tätig zu sein, um auch solchen - im
Einzelfall auch leider tragischen - Unfällen zu begegnen.

Zu Frage 3.

Ja. Bereits am 04.06.2020, vor lhren Fragestellungen vom 06.06.2020, fand aufgrund des

Unfalles vom 01.06.2020 eine Ortsbesichtigu ng des SVA Heinsberg mlt dem Ordnungsamt der
Stadt Wassenberg auf der Sandstraße sowie weiteren Straßenzügen im Ortsteil Birgelen, die mit
Bodenschwellen a usgestattet sind, statt.

Da der Abschnitt der Sandstraße aufgrund mehrerer Unfälle mit Radfahrern nunmehr im Fokus

der Unfa llkomm ission des Kreises Heinsberg steht wurde festgelegt, dass beginnend mit der

Sandstraße auch weitere Straßenzüge im Ortsteil Birgelen, die bewaldet sind, wechselnde

Lichtverhä ltn isse bergen, Gefällestrecken aufweisen u.ä. und oft von Radfahrern benutzt
werden, vorrangig mit einer auffälligeren, sog. Anmarkierung versehen werden sollen. Die

Beschilderungen nach SIVO bleiben in der derzeitigen Form bestehen.
Der Auftrag zu der erweiterten Kennzeichnung wurde bereits an eine Fachfirma erteil| die
Arbeiten wurden bereits in der 25. KW begonnen.
lnsofern ist die Frage hinreichend beantwortet, dass zeitnah weitergehende Maßnahmen
vera n lasst wurden.

Mit Schreiben vom 2LO6.2O2O erweitern Sie lhre Anfrage unter Bezug auf einen Pressebericht

der Rheinischen Post, Frau Hahn, mit der Frage:

Warum wurde 2018 der schrit'tlichen Einschdtzung des StralSenverkehrsomtes nicht gefolgt und
deutlichere Morkierungen on den Schwellen oufgetrogen ?

Des Weiteren:
Die seit Jahren bestehende verkehrstechnische Einrichtung der Bodenwellen einschl. der
Verkehrszeichen wurde erst Anfang des Monats Juni 2020 nach dem tragischen Unfall auf den

Prüfstand gestellt mit dem Ergebnis, dass man für die Zukunft deutlicher sichtbare Markierungen
an den Schwellen aufbringen sollte. Dies wurde auch bereits Anfang des Monats mit dem SVA

Mit lhrer Frage folgen Sie einer lnterpretation bzw. Berichterstattu ng der RP, die den
Sachverhalt bedauerlicherweise zeitlich falsch darstellt.
Zunächst wird auf die Ausführungen zu Frage 2 verwiesen, die den Zeitpunkt 2018 darlegen.



Heinsberg und der Stadt Wassenberg abgestimmt; wie in der Örtlichkeit bereits heute
festzustellen ist, sind diese M a rkieru ngsa rbeiten auch bereits erfolgt.
Die U nfallkom m ission kommt aktuell aus Anlass einer Ortsbesichtigung am L9.06.2020 zu dem
gleichen Ergebnis, dass die seit Jahren bestehende und nicht beanstandete verkeh rsrechtlich e

Situation(vgl. Beschilderung) i.V. mit der Neumarkierung bereits für eine verbesserte
Erken n ba rkeit sorgt.
Weitere Vorschläge, die die Unfallkommission am 19.06.2020 unterbreitet hat, befinden sich

noch in einer Abstimmung mit dem SVA Heinsberg, der Polizei und der Stadt Wassenberg .

Dies alles sind aktuelle, neue Entwicklungen, die nicht bereits vor Jahren stattgefunden haben.
lnsofern ist die von der RP leider zeitlich falsch interpretierte, aber von lhnen zu eigen gemachte
Auslegung, bereits seit Jahren sei der Stadt Wassenberg ein Verbesseru ngsbed a rf bekannt,
u n zutreffend.

Beda uerlicherweise durfte ich der Ausgabe der AZ vom 24.06.2O2O zum Thema Verkehrskonzept
entnehmen, dass vor Beantwortung ihrer Anfragen bereits öffentlich seitens der SPD der
Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang Versäumnisse vorgeworfen werden und Sie als

Ratsmitglied unreflektiert ihre mit Schreiben vom 06.06.2020 gezogenen Rückschlüsse über,,der
Stadt seit Jahren bekannten Unzulänglichkeiten" ebenfalls vor einer, förmlich nach § 19 der
Geschäftsordnung begehrten Beantwortung der Fragen, öffentlich als Kritik erheben.
lhr Antrag nach § 19 der Geschäftsord n u ng wird in diesem Fall zur Farce, trägt nicht zu einer
sachlichen Aufklärung bei und dient offensichtlich anderen Zwecken, wodurch das Thema
Erhöhung der Verkeh rssicherheit für Radfahrer leider nur noch am Rande erscheint oder Mittel
zum Zweck zu sein scheint.

Dem Rat wird in seiner nächsten Sitzung bekanntgegeben, dass ihre Fragen beantwortet wurden
und der entsprechende Schriftsatz als Anlage zur Niederschrift über die Sitzung beigefügt wird.

Mit freu ndlich en Grüßen
lm Au

Sch e



Freie
Demokraten

An den
Bürgermeister der Stadt wassen berg
Herrn Manfred Winkens
Roermonder Straße 25-27

41849 Wassenberg

w.5t€nb.r& 07.05.2020

er8

Antrag der FDP Fraktion Wassenberg

sehr geehrter Herr Bürgermeister Winkens,

Die FDP-Fraktion stellt den Antra& die Stadt mö8e ein Oigitelkonzept erarbeiten
und in Kraft setzen, das bedürftigen Schülerinnen und Sdrülern an den Schulen in
Wassenberg eine Teilnahme am digitalen Lernen oder Homeschooling zehnah

ermöglicht,

ln der derzeitigen corona-Lage und den damit verbundenen Einschränkungen des

Präsenzunterrichtes gewinnt das Homeschooling mit digitalen Medien eine
unerwartet schnelle Bedeutung und Dringlichkeit. 5us aus finantschwachen

Einkommenwerhältnissen haben hierbei aber oft das Nachsehen, die erforderliche
Ausstattung wie Laptop, PC oder Tablet dafür zu besltzen. Leistungen der Sozialhilfe

können hierbei nur vereinzelt, verspätet oder mit einem enormen Antrags- und

verwaltungsaufwand und auch nur durch Zuschussleistung Abhilfe schaffen.

Vercinzelt Sreiten in NRw schulträger dann zu direkten Hilfsmaßnahmen, in dem
sie die erforderliche Ausstattung wie Tablets oder einfache laptops beschaffen und

diese dann bei bekanntem Bedarf an die entspre€henden 5uS verleihen, um in den

Zeiten des enwungenen Homeschoolings auch diesen sus eine Teilnahme am

Unterricht ru ermöglichen.
Die FDP empflehh hier, dass auch der Schuhräger Wassenberg sich dieses Problems

unterstützend annehmen könnte.

Dr. Su

Fraklionsvorsitzende

Dr. Slurnn k(cr!
FOP tr.knon W.stenbüg
Ahe B.hn 12
41849 Wa$enb€rt

*ww.rdp-w.3slnberg. de

M

rEa o. ok.ntdt. P.rt i (;DPl ..v.
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E-I.Lit lnüootdp.d.. tntrrnct:,w.rdp.dt
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adt Wassenberg

0 8, luni 2020E:i

Ani

x.lhrp.rt !§. {.ißhr!,3A : Dt55l12S 1Z2O@2 l5O7 5!

Begründung:

$:::"JX,.# FDP



Hermann Thissen
Stadt\€ rordneter
zweater st€l lu ehrena mtli cher Bür6ermeister

Lambertusstra ße 44
41849 Wassenberg
thissen.h@web.de

Wassenbert, den 10. Juni 2020

nachrichtlich
Kommuna la u{sicht
Landrat Kreis HeinsLteß

Bü rge rme i ste r
Ma nfred Wlnkens
Stadwerwaltung

Frage eines Stadtverordneten an den Bürgermeister tEm. § 19 Geschäftsordnung für den Rat und
die Ausschüsse
hier: div. Anregungen/ Beschwerden sächstendse bfragen

Sehr geehrter Bürgermeister Winkens,

auf Grundlage vdr § 19 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse stelle ich hiermit
nachfolgende Frage und bitte um schriftliche Beantwortung der Frage (§ 19 Absatz 1, Satz 3
GORat).

Welchen Sachstand haben die nachfolgenden Anregungen und Beschwerden?

1.

Anregung vom 07,O7,2OL9 nach § 24 GO NRW betreffend die Verankerung des neuen NRW-
Bußgeld kata loges Abfall in das Wassenberger Ortsrecht
Az.: AN/F85/013/2019
Ratssitzunt vom 26.09.2019

2.

Anregung vom 09.09.2019 nach § 24 GO NRW betreffund den Schulweg Roermonder Stra ße,

Querungshllfe
Az.: AN/ FB3/o2o/2or9
Ratssitzung vom 26.09.2019

3.

Anregung vom 25.11.2019 nach § 24 GO NRW betrefftnd die Ermäßigung der Eintrittspreise für
das Parkbad für Senioren, lnhaber von Behindertenausweisen und Auszubildende/Studenten
Az.: AN/FB5/o2512019
Ratssitzun g \iom 19.12.2Ot9

.rdt Wassenberg

I 2. Juni 2020

A:i



4.

Anregung vom 06.72.2019 nach § 24 GO NRW betreffend dle Elnrlchtung elner Einbahnstraße lm
Teilstück zwischen Bra ba nter Stra ße l und Brabanter Straße 29
AL AN/FB3/O3t/2Or9
Retssitzun g vom 19.72 -2019

5.

Beschwerde vom O2.1.2,?Ot9 nach § 24 GO NRW b€treffend Diskriminierung im Feuerwehrdienst
Quelle:Anlage 15, Ratssitzung vom 19.12.2019

Für lhre Bemühungen und lhrVerständnis bedanke ich mich und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

/%is.-üü*



Samira Schlösser

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Samira Schlösser
Mittwoch, 17. Juni 2O2O 12.28
'Hermann Thissen (thissen.h@web.de)'
Willibert Darius; Norbert Schiefke; Manfred Winkens
lhr Schreiben vom 10.06.2020, Frage eines Stadtverordneten an den
Bürgermeister gem. § 19 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse

Kategorien: in enaio angelegt

Sehr geehrter Herr Thissen,

ich habe lhre Anfrage vom 10.06.2020 erhalten.

ln Absprache mit Herrn Darius und Herrn Schiefke kann ich lhnen mitteilen, dass lhre noch offenen Anträge nach §
24 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss am 01.09.2020 behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Samira Schlösse r

Auskunft erteilt:
Frau Samira Schlösser
Fachbereich 1 - Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten
rel02432/4900-750

v Fax: 0243214900-719
mailto: samira.schloesser@wassenberg.de

ISeite]

zu Punkt 5 lhrer Anfrage kann ich lhnen nach Absprache mit Herrn Bürgermeister Winkens mitteilen, dass Herr
Savina mit Datum vom 16.06.2020 ein Antwortschreiben der Verwaltung erhalten hat.

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Roermonder Straße 25 - 27

41849 Wassenberg
mailto: info@wassenberg.de
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EMi go Immobilien GbR

Im Weiherchen 2-6
52525 Heinsberg

den Rat der Stadt Wassenberg
vertreten durch
Herrn Bürgermeister Winkens
Roermonder Straße 25-27
41849 Wassenberg

Heinsberg, 16.05.2020

Antrag auf Anderung des ,,BP 57 Rothenbachpark 2. Anderung"

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

hiermit beantragen wir formlos die Anderung des o.g. Bebauungsplans hinsichtlich folgender
FestsetrunSen:

1. Festsetzung Grünfläche auf Parzelle 360: Die private Grünfläche im Bereich zur Belgenstraße stellt für
den Bauherrn eine Beeinträchtigung der Nuteung seines Grundstückes dar. Er möchte einen Teil der
Fläche mit einer Parkplatzanlage überbauen. Mit den zuständi8en Genehmigungsbehörden wurden

bereits hierüber umfangreiche Vorg€spräche geführt. Der Bauherr hat die Verlegung der privaten

Grünfläche angeboten, der Bauherr ist hierzu auch gern bereit. Sollte dieser Verlegung nicht

zugestimmt werden, würde dies eine außergewöhnliche Härte für den €igentümer bedeuten.
Für diese Befreiung von der Grünfläche bietet der Bauherr an, im Rahmen einer B-Planänderung

einen adäquaten Ausgleich auf einem seiner Grundstücke zu schaffen.

2. Festsetzung Grünfläche auf Pazelle 390: Diese Grünfläche möchte der Bauherr ebenfalls mit einem

Parkplatr bebauen. Für den Ausgleich dieser Grünfläche gilt ebenso das zu 1. geschriebene.

Errichtung der Reisemobilstellplätze auf Parzelle 390: Die Stellplätze befinden sich innerhalb des

festtelegten Bereiches für das ,,sonstige Sondergebiet SO 1", jedoch außerhalb der bebaubaren
Fläche. Wir beantragen hiermit die Abweichung von dieser Festsetzun& weil ohne diese Stellplätze
eine wirtschaftliche Auslastung / Nutrung der Gastronomie und des Golfplatzes nur sehr schwer

möglich sein wird. Bezüglich der ggfs. erforderlichen Anderungen des B-Planes gelten die zuvor
beschriebenen Absprachen mit dem Kreis HS und der Stadt Wassenberg.

Emi-go - Postfach 1260 - 52516 Hcinsberg

3

r. \.'rlassenbefg

18. Juni 2020

Geschäfufiiker: Eduard Müllenbruch und Miriam Müllenbruch

tI



4 Wir bitten um Löschung des Geh- Fahr- & Leitungsrechtes zu Gunsten der Stadt Wassenberg, da

dieses im Rahmen des Straßenausbaus nicht mehr erforderlich ist. Alle von uns kontaktiertefl
Versorger (Telekom, Glasfaser, Strom, Wasser und Gas) benötigen dieses nicht mehr, bzw. sind durch
Grunddienstbarkeiten abgesichert.

5. Wiederaufnahme der Fläche für Stellplatzanlagen Iür das Golfclubhaus mit Folgeeinrichtungen in die
Festsetzung des Bebauungsplanes

Grafik zur Verdeutlichung:

Parzelle 390 (gesamtes

Golfplatzgelände)

Fläche mit Zu'cckbestimmung Stellplätze

's§E
Parzelle 360

Geschäftsführer: Eduard Müllenbruch und Miriam Müllenbruch
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Die nachfolgende Grafik zeigt einen Auszug aus den Planungen des Bauherrn:

o

mit freundlichen Grüßen

Eduard Müllenbruch

t

o

.a3m

s§d

Geschällsführer: Eduard Ivlüllenbruch und L{iriam Müllenbruch

lch bitte höflichst um eine wohlwollende Betrachtung des Sachverhaltes und verbleibe

fl--r



Amtsgericht Aachen

arnllgehcht Aä.h.r 52018 Aach€r1

RGB GmbH
Belgenstraße 10
41849 Wassenberg

29.45.242C

AKenzeichen:
HRB 237S3
bei Antworl bitte angeben

Bearbeiter: 0r. Eotleru.eck
Ourchwahl. 942t30220

Oienstgebäude und Lieferanschdi:
Adalbertsteinweg 92
52070 Aachen

Telefon 0241-9425-0
felelax 0241 94?5 - A0222

Sprechstundsn:
lJontag bis Freileg von g Uhr bis 12 Uhr

öffentjrche Verkehrsmitlel:
Haheslelle am Kaiserplatz

lntemel' w\ivw ag-aachen.nlw.de

Firma RGB GmbH, Wassenberg
Eintragung rm Handelsregister B

Anlage
E intrag u n g sna ch richt

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf dem Registerblatt HRB 23793 isl die nachstehend wiedergegebene Eintragung erfolgt
Geschäftsanschrift (ohne Gewähr): Belgenstraße 10, 41Mg Wassenberg

Mit freundlichen Grüßen

Goergens
Justizbeschäftigte

Dreses Schreiben ßl maschinell erslelll und auch ohne Unterschrifi wirk§am.

lntormationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Rechtssachen durch die Justiz in
Nordrhein-Westfalen tinden Sie unter: www.iustiz.nrwdatenschutz/rechtssachen

w



Eintraounoen beim Amtsoericht A chen im Handelsreqister B 23793

1.
Nummer der Eintragung: 1

2.
a) Firma:
RGB GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:
Wassenberg
Geschäflsanschrift:
Belgenstraße 10, 41 849 Wassenberg

c) Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Golfplatzanlage.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, die dem
vorgenannten Zwecke dienen, zu bdteiligen und deren Geschäftsführung zu
übernehmen.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Zweig n iederlassungen im ln- und Ausland
zu errichten.

3.
Grund- oder Stammkapitäl:
25.000,00 EUR

4.
a) Allgemeine Vertretungsregelung:
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertrift er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
bes ondere Vertretu n gs befu gn is :

Geschäftsführer:
Müllenbruch, Carl Eduard, Heinsberg, * 

1 4.O2.1 945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geschäftsführer.
Müllenbruch, Miriam, Heinsberg,'08.1 0.1 987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfle
abzuschließen.

lntormationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Rechtssachen durch die Justiz in
Nordrhein-Westfalen finden Sie unter: www.iustiz-nrw/datenschut2y'rechtssachen

5.
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Waltraud Kurth 18. Juni 2020, Wassenberg

Rosenth a ler Str. 54
rel. 024322662

An den

Bürgermeister der Stadt Wassenberg

Herr Manfred Winkens
- Rathaus -

41849 Wassen berg

K,

Anfrage an den Bürgermeister der Stadt Wassenberg gem. § 19 Geschäfuordnung

Hochwasserrisikomanagementplanung NRW

der Bezirksregierung lGln, Kommunensteckbrief Wassenberg Dezember 2015

Hier: UmsetzunB von Maßnahmen

Sehr geeh rter Herr Bür8ermeistet

ich bitte um Beantwortung zu nachfolgend aufgefÜhrten Vorgaben der Bezirksregierung Köln,

ersichtlich aus vorgenanntem Kom m u nensteckbrief :

ll.D,r;us eltCP

s.3

s.4
s.5

s.9

F02-01

F02-02

T08-03
v02-03
v08-01
v10-01

Umsetzung im Zeitraum von 2O!6 - 2021

Umsetzung im Zeitraum von 20L6 - 2O2t

Umsetzung im Zeitraum von 2015 - 2021

Umsetzung am 2015 fortla ufend

Umsetzung im Zeitraum von 2015 - 2027

Umsetzung im Zeitraum von 201-9 - 2021'

Wie weit sind diese Vorgaben umgesetzt worden bzw. zu welchen Ergebnissen haben sie ge-

fü h rt?

lch danke lhnen schon jetzt für lhre Anwort -in m ü nd licher/sch riftlich er Form- und verbleibe

mit freundlichem Gruß

$r-U-r*a" l*#,
Mitglied des Rates der Stadt Wassenberg

und Kreistagsa bgeord nete

dt Wassenberg

Ens 19. Juni 2020

a



STADT WASSENBERG

Der Bürgermeister

Stadtwäsrenberg I Roermofider Straße 25'27 | 41849 wassenberg

Frau

Waltreud Kurth
Rosenthaler Str. 54

41849 Wassenberg

Mein Zeichen

Da/Bs

Ansprechpartner/in

Herr Darius

Anschrift/Raum

Roermonder Straße 25-27,
41849 Wassenberg
Räum: N 009

23. Juni 2020

Telefon,/ Fax / E-Mail

024321 rgOO-7Ot
02432149OO-119

Darlus@wassenberg.de

Anfrage nach § 19 der Geschäftsordnung;
hier: Hochwasserrisikomanägementplanung NRW

lhr Schreiben vom 18.05.2020

Sehr geehrte Frau Kurth,

zum lnhalt lhres Schreibens teile ich lhnen Folgendes mit

F02-01 Bei FNP-Anderungsverfahren in diesen Bereichen erfolgt eine 8erücksichtigunB

der Risiken; unabhängig davon werden in den notwendigen Beteiligungsverfahren
die für den Hochwässerschutz zuständigen Behörden beteiligt.

a t02-02

T08-03

Konten der Städtka5se

Bei FN P-Anderungsverfahren in diesen Bereichen erfol$ eine Berücksichtigung

der Risiken; unabhängig davon werden in den notwendigen Beteiligungsverfahren
die für den Hochwasserschutz zuständigen Behörden beteiliBt.

Da es in der rechtlichen Beurteilung von Hochwasserschutzmaßnah men im

Bereich der Stadt Wassenberg seit vielen Jahren widersprüchliche Aussagen von

den zuständigen Behörden gibt, wurde auf die Beschaffung von lnfo-Materialien
und deren Weiterleitung verzichtet, bis die Deichmaßnahme in Ophoven rechtlich
eindeutig durch die zuständigen Fachbehörden beurteilt ist.

Kreissparkasse He;nsberq Erkelenz
IBAN: DEo5 3125 1220 0OO2 2050 03

Volk5bank Mönchenqlädba(h eG
IBAN:DEll 3106 0517 7905 20lO 15

Volkbenk Heinsberg eG
IBAN: DE13 3706 9412 22OO 3210 17

Öffnungszeiten

NIO-FR 08:00 - 12:00
MO. Dl. DO 14rO0 - 16100

W E.

gürgGrse.vice

[4o. DO 08:00 - 12 30 & l4:oo - 15:00
Dl O8;0O - 12:30 & 14.00 - 18iO0

Ml O8:0O - 12 30
FR O8:OO - 12 00
Jeden 2 Samstag rm Monat 10rOO - 12:00
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V02-03 Für Hinweise und Auflagen in Baugenehmigungen ist der Kreis HeinsberS

zuständig.

v08-01 Die entsprechenden Karten können im lnternet bei der Bezirksregierung bzw. der
Unteren Wässerbehörde des Kreises Heinsberg über die dortige Homepage

abBerufen werden.

Mit freundlichen Grüßen
ln Vertretung

V10-01 Die Aktuälisierung von Alarm- und Einsatzplänen erfolgt bei der Stadt Wässenberg

turnusmäßig (darauf achten auch die Aufsichtsbehörden ).



4nfty ,lo

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Ortsverein Wassenberg -

Rat der Stadt Wassenb€rg

Dominik Hende lkens
stadtrats kandidät

wahlbezirk 14
Tel 0157 54412033

inik. hende lke ns94@gmr.de
ortsYe rein@spdwassen be rg

www.spd-wassen berg.de

Bürgermeister Ma nfred Winkens

StadtverwaltunB

Anregunt nach § 24 GO NRll/

Wendehammer Lambortussträße

der Wendehammer am westlichen Ende der Lambenusstraf4e wird regelmäßig als Zufuhrt genutzt,
um bequem und ungesehen im dortigen Grünbereich illegal Müllzu entsorgen.

Nach hiesigem Kenntnisstand ist die eigentliche Zweckbestimmung des Wendehammers, dass dort
Schulbusse wenden können.

Hiermit regE ich an, dass durch versenkbare Poller an geeigneter St€lle, die auch fernbedienbar
sind, eine ausschließlich temporäre Nutzung des Wendehammers für Schulbusse und andere
B€rechti$e mögllch lst, um damit die illeßale M0llentsorgung zu verrln8ern.

lch bitte um weitere Veranlassung-

Mit freundlichc n Grußen

lm Auftrag

Domrnik Hendclkens

tadt Wassenberg

22. Juni 2020
c^^

At

Wassenberg, den 27- )un1 2O2O

e_r^,/ K"_/eßr_-

f
D

WASSFNBFRG
J
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Sozialdemokratische partei Deutschlands

- Ortsvereln Wassenberg -

Rat der Stadt Wassenberg

Bü rger.meister Ma nfred Wlnkens

Stadtverwaltung

Anregung nach § 24 GO NRw

Aufstellung von H u nde kot b ehälte rn

Dominik Hendelkens

Dominik Hende lkens
Stadtrats ka ndidat

Wahlbezirk 14
Tel 0157 54412033

om inik. hendelke ns94@ßmx.de
o rtsye re in @ s pdw ass e n be rg

www.spd-wassenberß.de

Wassenberg, den 27. Juni 2O2O

Ebenso wurden und r,ve rden Hundebesitzer rum Thema sensibilisiert, so dars diese ihren
mitgeführten Hundekotbeüel nicht ortsnah entsorgen können,
Neben de m standon "Palantstraß€ " ko mmt aus hiesige r sicht a uch ein standort am de r westliche n
ve rlän8erung des Leichweges und Dämme rweges für die Aufstellu ng eines H unde kotbehähe rs in
Fraße.

in Wasse nberg gibt es mehrere H undekotbehälte r, d ie dazu bet ragen, dass unsere Stadt säuber
bleibt und sich Belästigungen durch Hundekot verringern.

lm Bereich der palantfiräfae befindet sich ein derartiger Behälter,
Andere Feldwege werden, neben Hundebesitzern gleichermaßen von Spaziergängern,
Fahrradfahrem, sportlern arrer Art usw. genutzt, so dass auch hie r Berästigungen durch Hundekot
nicht ausbleiben.

Ahernativ rege ich an, aus Gründen der wirtschaftrichke it und sparsämkei! beide gereiche durch
Aufstellung einci H undekotbehälters im Be reich de r Anlage des WVE R zu verbinden.

lch bitte um weitere Veranlassung.

Mit freundlichen Gruße n

lm Auftraß

D"rr,r""/ fr",ee*,-

SPD

W SSENIBFRCI

adt Wassenberg

2?. Juni 2020Eing

Amt:
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Sozialdemokatische Paftei Deutschla nds

Oftsverein Wassenberg -

Rat der Stadt Wassenberg

Raja Schiffmann
Stadtratskandidatin

Wahlbezirk ]jl
Tel0163 2670950

rajaspdwassenberg@web.de
ortsverein@spdwassenbeE

www,spd-wassenberg,de

8ürgermeister Manfred Winkens

Stadtverwaltung

Anretunt nach § 24 GO NRW

Xennzeichnung von Sträßen, Nummerierung Xreuzbuschstraße

Sehr Beehrter Herr gürgermeister Winkens,

dle Zufahrt zur Kreuzbuschstraße verzwe lgt slch ln zwel Straßenäste, dle jewells als Sackgasse
enden.
Ortsu nkundige, z-8. Paketzuste llerdie nste,können bei der Anfahrt in die Kreuzbuschstraße nicht
erkennen, in welchem Straßenast der Adressat wohnt so dass oftmals der falsche Straßenart
befa hren wird.

lnsofern rege ich an, die Beschilderung desStraßennamens miteinem ZusaE der
Hausnummernbereiche auszustatten, um unnötigen Verkehr zu vermeiden.

lch blHe um weltere Veranlassung

lm Auftrag

nad" 1c/-//n r,r"

Raja Schiffman n

t Wassenberg

Eno 22 Juni 2020

Amt

wassenberS, den 2L. Ju^i 2O2O

t )

WASStNtstRG


